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▶▶ Prozessrecht
Keine nachträgliche Klagezulassung bei Auslandsaufenthalt

| Eine Klage ist nicht nach § 5 Abs. 1 S. 1 KSchG nachträglich zuzulassen, wenn 
der ArbN, der sich nicht nur vorübergehend im Ausland aufhält, nicht sicher-
stellt, dass er zeitnah von einem Kündigungsschreiben Kenntnis erlangt, das in 
einen von ihm vorgehaltenen Briefkasten im Inland eingeworfen wird. |

Zu diesem Ergebnis kam das BAG (25.4.18, 2 AZR 493/17, Abruf-Nr. 203034).
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▶▶ Beamtenrecht
manchmal geht es nicht ohne den Amtsarzt

| Genügen privatärztliche Atteste, um das Nichtvorliegen der Dienstfähig-
keit zu belegen? Nicht immer! |

Zu diesem Ergebnis kam das VG Trier (18.4.19, 3 K 5849/18.TR, Abruf-Nr. 
210725). Gegen einen städtischen Beamten war 2014 ein Disziplinarverfahren 
wegen nicht vorgelegter ärztlicher Atteste eingeleitet worden. Von der beab-
sichtigten Disziplinarmaßnahme eines Verweises wurde seinerzeit aus nicht 
bekannten Gründen abgesehen. 2015 wurde der Beamte wegen einer konser-
vativ nicht mehr zu behandelnden degenerativen Wirbelsäulenerkrankung in 
den Ruhestand versetzt. Nach erfolgter Operation und einer amtsärztlichen 
Untersuchung kam der Amtsarzt 2016 zum Ergebnis, dass eine Wiederher-
stellung der Feuerwehrdiensttauglichkeit nicht zu erwarten stehe. Es bestehe 
jedoch eine eingeschränkte Dienstfähigkeit hinsichtlich Verwaltungstätig-
keiten und leichter körperlicher Tätigkeiten. Daraufhin wurde der Beamte 
zum Dienstantritt aufgefordert und ein beM-Verfahren eingeleitet. In dessen 
Folge wurde der Arbeitsplatz angepasst. Der Beamte legte privatärztliche  
Atteste vor und machte geltend, dass er seinen Dienst aus körperlichen 
Gründen nicht wahrnehmen könne. Die Stadt teilte ihm daraufhin mit, dass 
sie privatärztliche Atteste zukünftig nicht mehr als ausreichenden Nachweis 
für eine bestehende Dienstunfähigkeit erachte. Der Beamte erschien in der 
Folge nicht zum Dienst. Er legte auch weiterhin privatärztliche Atteste vor.

Die Richter sahen im Verhalten des Beamten ein schuldhaftes Dienstver-
gehen. Er sei mehr als 16 Monate unerlaubt dem Dienst ferngeblieben. Die 
privatärztlichen Atteste genügten nicht, um das Nichtvorliegen der Dienst-
fähigkeit zu belegen. Vielmehr sei er zum Nachweis durch amtsärztliche  
Bescheinigungen verpflichtet gewesen. Er habe gegen die beamtenrechtliche 
Pflicht zum vollen persönlichen Einsatz und gegen die Gehorsamspflicht  
verstoßen. Eine vorsätzliche, unerlaubte Dienstversäumnis von mehr als 16 
Monaten wiege derart schwer, dass bereits aufgrund des Eigengewichts der 
Verfehlung die Entfernung aus dem Dienst als einzige Disziplinarmaßnahme 
angezeigt sei. Ein vorsätzliches unerlaubtes so langes Fernbleiben vom Dienst 
zerstöre das Vertrauensverhältnis. Im Übrigen beeinträchtige eine vorsätzlich 
unterlassene Dienstverrichtung eines hauptamtlichen Feuerwehrangehöri-
gen über einen langen Zeitraum die Funktionsfähigkeit der Feuerwehr.
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16 monate unerlaub-
tes fernbleiben sind 
schweres 
Dienstvergehen


